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Willkommen bei STEICO Spółka z o.o.  
I. Anmeldung beim Eingang/Ausgang bzw. Einfahrt / Ausfahrt aus dem Betriebsgelände. 

Vor dem Befahren des Geländes haben Sie sich anzumelden. Nennen Sie bitte Ihren Namen, Firmenbezeichnung und 
Angaben der Kontaktperson, bei der Sie sich mit der Ware bzw. wegen der Abholung der Fertigprodukte melden sollen. 
Ihre Einfahrt und Ausfahrt werden vom Wachdienst registriert. 

 

 

 Der Fahrer meldet sich beim Kundenbüro bzw. bei genannten Kontaktstellen und anschließend bei genannten Lade- bzw. 
Entladestellen. 

 Nachdem der Fahrer das Fahrzeug auf genanntem Ort geparkt hat, zieht er den Schlüssel aus dem Zündschloss aus, 
wovon er den für Beladung bzw. Entladung zuständigen Lagerist benachrichtigt und den Schlüssel ganze Zeit bei sich hat. 

 Auf dem gesamten Betriebsgelände dürfen sich Fahrer nur an gekennzeichneten Orten aufhalten. 
 Auf dem gesamten Betriebsgelände sind bei der Abwicklung von Rohstoff- und Betriebsstofflieferungen sowie bei der 

Abholung von Fertigprodukten entsprechende Kleidung und Arbeitsschuhe, reflektierende Sicherheitswesten und 
erforderliche, persönliche Schutzausrüstung zu tragen. 

 Für alle Nutzer von Verkehrswegen gelten Vorschriften der Straßenverkehrsordnung. 
 Die zulässige Geschwindigkeit von Fahrzeugen, die sich auf innerbetrieblichen Wegen bewegen, beträgt 15 km/h. 

II. Grundlegende Gefahren, die im Betrieb auftreten können: 

 

 Verkehrsunfall mit anderen Benutzern von Zufahrtswegen 
 Sturz vom Fahrzeug beim Ein- und Aussteigen. 
 Rutschgefahr, Stolpern und Sturz bei der Arbeit am Fahrzeug. 
 Steckenbleiben zwischen dem Fahrzeug und der Ware sowie Flurfördergeräten während der Ent- und Beladung. 
 Ungünstige Witterungsverhältnisse, Wind, Regen bzw. Schnee. 
 Während der Ent-/Beladung runterfallende Ware. 
 Verletzung beim Umgang mit unhandlichen, großen bzw. scharfen Gegenständen. 
 Zusammenstoß und Verletzung durch andere Transportmittel in Bewegung. 
 Zusammenstoß mit unbeweglichen Gegenständen und scharfen Kanten. 
 Gefahren im Zusammenhang mit Bewegung von Menschen. 
 Unebenheit und Glätte der Oberfläche. 
 Brand beim Aufenthalt im Entladungs- bzw. Beladungsbereich. 

III. Empfohlene Sicherheitsgrundsätze und Schutzmaßnahmen: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Bei Beladung bzw. Entladung hat der Fahrer den sicheren Abstand vom Fahrzeug zu nehmen, was ihm die Überwachung 
der Arbeiten ermöglicht, es sei denn der Auftrag auch Beladung bzw. Entladung umfasst. 

 Während der Beförderung auf dem Betriebsgelände ist jede Ladung vor der Verschiebung und dem Sturz zu schützen.  
 Der sichere Bereich der Entladung und Beladung für Betriebsstoffe und Fertigprodukte beträgt mindestens 2 m vom 

Fahrzeug und Geräten zur Durchführung dieser Arbeiten inkl. Material. 
 Der sichere Bereich für Entladung und Beladung von Holz in Form vom Stapelholz bzw. Hackschnitzeln beträgt mindestens 

3 m vom Fahrzeug und Geräten zur Durchführung dieser Arbeiten inkl. Material. 
 Beladung bzw. Entladung ist mit Hilfe von Gabelstaplern bzw. Geräten die zur Ausstattung des Förderfahrzeugs darstellen. 
 Der Fahrer hat beim Aussteigen bzw. Einsteigen ins Fahrzeug die Drei-Punkte-Regel zu beachten. 
 Transportmittel zur Abwicklung von Lieferungen und Abnahmen sind in sauberem Zustand zu halten. 
 Höhenarbeiten auf Fahrzeugbühnen, die nicht ordentlich geschützt werden, sind nach dem Einsatz persönlicher 

Schutzausrüstung auszuführen. 
 Verfügt das Fahrzeug über Stützbeine, sind diese bei der Entladung bzw. Beladung aufzustellen. 
 Zum Besteigen des Fahrzeugs ist nur dafür vorgesehene Stelle zu nutzen. 
 Bei der manuellen Entladung des Fahrzeugs darf die Ware vom Fahrzeugrand von einem auf dem Boden stehenden 

Lageristen abgenommen werden. 
Auf dem gesamten Betriebsgelände ist verboten: 

 das Gelände unter Alkoholeinfluss bzw. nach der Einnahme von anderem Rauschmittel zu betreten und sich auf dem 
Gelände aufzuhalten 

 Alkohol und andere Rauschmittel hineinbringen und zu verzehren 
 Fahrzeuge unter Alkoholeinfluss bzw. nach der Einnahme von anderem Rauschmittel zu fahren 
 Auf dem gesamten Betriebsgelände, auch in Fahrerhäusern, gilt das Rauchverbot. 
 Auf dem gesamten Betriebsgelände gilt das Verbot offene Flammen zu verwenden 
 Rauchen ist nur an gekennzeichneten Stellen gestattet 
 Achtung unbeschrankter Bahnübergang. 
 Achten Sie auf dem gesamten Betriebsgelände auf Gabelstapler und andere sich bewegende Fahrzeuge. 
 Halten Sie sich von Maschinen und Geräten fern 

An gekennzeichneten Stellen: 
 Augenschutz nur an gekennzeichneten Stellen verwenden 
 Bei der Überschreitung von normalem Schallpegel ist der Gehörschutz zu tragen. 
 Benutzen Sie den Kopfschutz. 

 

 
 Achten Sie auf Flucht- und Rettungspläne in jedem Gebäude. 

 

http://www.znakidrogowe24.pl/Katalog/301-Oznakowanie-pionowe/Tabliczki-do-znakow-T/Tabliczka-T-23-b-I-gen.html
http://www.znaki24.pl/ochrona-i-higiena-pracy/znaki-nakazu-uzupelniajace-gk.html?mode=list
http://www.znakidrogowe24.pl/Katalog/301-Oznakowanie-pionowe/Tabliczki-do-znakow-T/Tabliczka-T-23-b-I-gen.html
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IV. Allgemeine Regeln: 

 Alle Verkehrsteilnehmer auf Verkehrswegen haben eine besondere Aufmerksamkeit in der Nähe von überdachten Lagerplätzen und 
Lagerstellen sowie an den Kreuzungen von Verkehrswegen zu wahren, da dort auch Lader und Gabelstapler unterwegs sein können.  

 Es ist verboten, Geräte und Ausstattung zur vorläufigen Höhenarbeit, die keine Arbeitsschutzanforderungen erfüllen, zu verwenden.  
 Auf dem Betriebsgelände ist den Lieferanten und Abnehmern verboten:  

- sich außerhalb des im Liefer- bzw. Warenabnahmevertrag genannten Bereichs aufzuhalten, 
- Maschinen und Geräte, die Eigentum von STEICO Sp. z o.o. sind in Betrieb zu setzen und zu bedienen, 
- sich in gefährlichen Zonen, die mit Handverletzungen drohen oder wo Quetsch- und Rutschgefahr besteht aufzuhalten und zu 

hantieren, 
- ein Fahrzeug mit der Ladung in der Hand zu betreten, 
- einer auf dem Boden stehender Person die Ladung zu übergeben. 

 Ausführung der Arbeiten, die vom Aufsichtspersonal der STEICO Sp. z o.o. für besonders gefährlich gehalten werden, bedarf 
besonderer Sicherheitsmaßnahmen sowie des schriftlichen „Auftrags zur Ausführung besonders gefährlicher Arbeiten”. 

 Es ist verboten die Feuerwehrwege, den Zugang zu Hydranten sowie Handlöschgeräten zu verstellen. 

V. Verhaltensregeln in Notsituationen 

Im Notfall: 

 

 Rufen Sie den Betrieblichen Rettungsdienst Tel. 67/3566399 Mobil 668400699 damit qualifizierte Erste Hilfe geleistet wird, 
bei Bedarf den Notarzt rufen Tel. 999 und den Wachdienst informieren Tel. 67/3566322, 

Im Brandfall:  

 

 im Brandfall - den Betrieblichen Rettungsdienst durch Drücken der Taste ”POŻAR” (BRAND) oder telefonisch 67/3566399 

benachrichtigen 

 

 

 Das Gebäude ist möglichst schnell zu verlassen; Begeben Sie sich zum nächsten Sammelpunkt 

 

 

 Sammelpunkte 

Bei Störungen oder anderen untypischen Situationen: 

 Sofort den Wachdienst benachrichtigen Tel. 67/3566322, 

Notrufnummern: 

 999 - Rettungsdienst 

 998 - Feuerwehr 

 997 - Polizei 

 112 - Notrufnummer im Mobilfunknetz 

VI. Brandgefährliche Arbeiten. 

 Alle Arbeiten bei denen offene Flamme verwendet wird, Funken oder Wärme entsteht (wie z.B. Schweißen, Metallschneiden, 
Schleifen, Löten) dürfen von mindestens zwei Personen durchgeführt werden und bedürfen schriftlicher Genehmigung. 

VII. Umweltschutzregeln: 

 

 

Bitte beachten Sie folgende Grundsätze: 

 Abfall ist in bestimmte Behälter zu entsorgen 

 Achten Sie auf Abfalltrennung 

 Sparen Sie Strom und Wasser   

Achtung: 
 Fahrer, die im Fahrerhaus bzw. auf dem Betriebsgelände an nicht gekennzeichneten Stellen rauchen, werden eine 

schriftliche Verwarnung bekommen 

 Bei der zweiten Verwarnung wird das Einfahrtsverbot auf das Betriebsgelände von STEICO Sp. z o.o. verhängt   
 

ACHTUNG: STEICO Sp. z o. o. HAFTET FÜR KEINE SCHÄDEN DIE DURCH NICHTBEACHTUNG VON SICHERHEITSREGELN 
ENTSTANDEN SIND 

 

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorgenannten Regeln zur Kenntnis genommen habe und verpflichte mich, diese zu beachten 
 
 
 
 

..................................      …………….………….…  ……………………………      ……………………… 
              (Datum)          (Firma)    (Name)                   (Unterschrift) 


